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ÜBERSICHTSKARTE

Plangebiet, ca. 9,6 ha

ohne Maßstab

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS

Der Rat der Orstgemeinde Schenkelberg hat am 15.02.2024 die Auf-

stellung des Bebauungsplanes "Photovoltaikanlage In den Erlen" gemäß §

2 (1) BauGB beschlossen.

Die ortsübliche Bekanntmachung der Beschlüsse ist durch Abdruck im

amtlichen Bekanntmachungsorgan der Ortsgemeinde Schenkelberg am

xx.xx.20xx erfolgt.

Schenkelberg, den xx.xx.20xx        Ortsbürgermeister

             Egon Schenkelberg

BILLIGUNG DES ENTWURFS

Der Rat der Ortsgemeinde Schenkelberg hat am xx.xx.2025 den Entwurf

des Bebauungsplanes "Photovoltaikanlage In den Erlen", bestehend aus

der Planzeichnung, den Textfestsetzungen und der Begründung gebilligt.

Schenkelberg, den xx.xx.20xx            Ortsbürgermeister

        Egon Schenkelberg

SATZUNGSBESCHLUSS

Der Bebauungsplan "Photovoltaikanlage In den Erlen", bestehend aus

der Planzeichnung, den Textfestsetzungen und der Begründung, wurde

am xx.xx.20xx vom Rat der Ortsgemeinde Schenkelberg gemäß § 10 (1)

BauGB als Satzung beschlossen.

Schenkelberg, den xx.xx.20xx       Ortsbürgermeister

      Egon Schenkelberg

AUSFERTIGUNG

Es wird bescheinigt, dass die nachstehende Planzeichung Gegenstand

des Planaufstellungsverfahrens war und mit dem Willen des

Ortsgemeinderates Schenkelberg übereinstimmt und das die für die

Normgebung vorgeschriebenen Verfahrensschritte eingehalten wurden.

Schenkelberg, den xx.xx.20xx       Ortsbürgermeister

                              Egon Schenkelberg

VERFAHRENSVERMERKE
AUSLEGUNG INKRAFTTRETEN

Der Beschluss des Bebauungsplanes "Photovoltaikanlage In den Erlen"

ist am ____________ gem. § 10 (3) BauGB im amtlichen

Bekanntmachungsorgan der Ortsgemeinde Schenkelberg ortsüblich

bekannt gemacht worden, mit dem Hinweis, dass der Bebauungsplan

während der Dienststunden in der VG Selters für jedermanns Einsicht

bereit gehalten wird. Mit der Bekanntmachung ist der Bebauungsplan in

Kraft getreten.

Schenkelberg, den Ortsbürgermeister

      Egon Schenkelberg

Der Ortsgemeinderat Schenkelberg hat in seiner Sitzung am xx.xx.2025

gemäß § 3 (2) und § 4 (2) i.V.m. § 2 (2) BauGB die Beteiligung der

Nachbargemeinden am Planverfahren beschlossen. Der Beschluss und

die Dauer der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am xx.xx.20xx ortsüblich

bekanntgemacht. Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in Form einer

öffentl. Auslegung in der Zeit vom xx.xx. bis zum xx.xx.20xx. Mit

Schreiben vom xx.xx.20xx wurden die Behörden und sonstigen Träger

öffentl. Belange sowie die Nachbargemeinden aufgefordert eine

Stellungnahme abzugebenm.

Schenkelberg, den xx.xx.2025          Ortsbürgermeister

         Egon Schenkelberg

LEGENDE

Sondergebiet (sonstiges Sondergebiet
nach § 1 Abs. 2 Nr. 10 u. § 11 BauNVO) 
Zweckbestimmung: Photovoltaikanlage
zur Erzeugung elektrischer Energie

Art der baulichen Nutzung
§ 9 (1) Nr.1 BauGB

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (GB) § 9 (7) BauGB

§ 9 (1) Nr.1 BauGB
Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl (GRZ)0,65

§ 9 (1) Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO
Bauweise, Baulinien

abweichende Bauweise

Baugrenze

a

Bezeichnung der Pflanz-/Ausgleichsmaßnahme

Katastergrundlage mit Gebäudebestand

Urgelände (aus LANIS) 

Nachrichtliche Darstellung/Hinweise

Bestehender Waldrand

Maximale zulässige Höhe baulicher Anlagen3,5 m

Einzuhaltender Abstand zum Waldrand

FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG

Der Ortsgemeinderat Schenkelberg hat in seiner Sitzung am xx.xx.2025

gemäß § 3 (1) und § 4 (1) i.V.m. § 2 (2) BauGB die Beteiligung der

Nachbargemeinden am Planverfahren beschlossen. Der Beschluss und

die Dauer der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am xx.xx.20xx ortsüblich

bekanntgemacht. Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgte in Form einer

öffentl. Auslegung in der Zeit vom xx.xx. bis zum xx.xx.20xx. Mit

Schreiben vom xx.xx.20xx wurden die Behörden und sonstigen Träger

öffentl. Belange sowie die Nachbargemeinden aufgefordert eine

Stellungnahme abzugebenm.

Schenkelberg, den xx.xx.2025          Ortsbürgermeister

         Egon Schenkelberg

Nettobauland 95.560 m²

Plangebiet 96.420 m²
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FLÄCHENBILANZ

Fassung für die frühzeitige Beteiligung

Bauverbotszone gem. Bundesfernstraßen-/

GeoBasis-DE / LVermGeoRP 2025Datengrundlage :

Datengrundlage:
Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterver-
waltung Rheinland-Pfalz (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)
Katasterstand: 08/2024

Wirtschaftsweg

§ 9 (1) Nr. 11 und (6) BauGB
Verkehrsflächen

Landesstraßengesetz Rheinland-Pfalz

Bestehender Wirtschaftsweg 860 m²
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